
Gemeinderatssitzung vom 28. Juni 2023 

Zusammenfassung der Beschlüsse: 

Ausscheiden Gemeinderat Dieter Sauerzapf aus dem Gemeinderat der Gemeinde 
Gaiberg 
Mit Mail vom 7. Mai 2023 beantragte Gemeinderat Sauerzapf sein Ausscheiden aus dem 
Gemeinderat. Er sei nun seit 9 Jahren Gemeinderat, werde in diesem Jahr 75 Jahre alt und 
es sei an der Zeit jemand jüngerem den Platz zu überlassen, so Sauerzapf.  
Der Gemeinderat stellte einstimmig fest, dass ein Ausscheidungsgrund nach § 16 GemO 
gegeben ist und entließ Dieter Sauerzapf aus dem Gemeinderat. Im Anschluss wurde er vom 
Gremium, der Bürgermeisterin und den Ratskollegen der Freien Wähler mit Blumen und 
einer kleinen Ansprache verabschiedet.  
 
Nachrücken von Herrn Daniel Walleinwein – Ablehnung der ehrenamtlichen Tätigkeit 
aus wichtigem Grund 
Gemäß dem Ergebnis der letzten Gemeinderatswahl würde Daniel Wallenwein für Herrn 
Sauerzapf nachrücken. Herr Wallenwein hat jedoch mitgeteilt, dass es ihm aus familiären 
und beruflichen Gründen derzeit nicht möglich ist das Amt anzunehmen. Der Gemeinderat 
stellte einstimmig fest, dass ein wichtiger Grund zur Ablehnung der ehrenamtlichen Tätigkeit 
nach § 16 GemO vorliegt und somit die nächste als Ersatzperson festgestellte Bewerberin in 
den Gemeinderat nachrücken kann. 

 
Nachrücken von Frau Carmen Himmelmann in den Gemeinderat 
Der Gemeinderat stellte einstimmig fest, dass bei Frau Himmelmann keine 

Hinderungsgründe nach § 29 GemO vorliegen und sie nach dem Ergebnis der 

Gemeinderatswahl vom 26.05.2019 für Herrn Sauerzapf in den Gemeinderat nachrückt. 

Im Anschluss verpflichtete die Vorsitzende Frau Himmelmann auf die gewissenhafte 

Erfüllung Ihres Amtes.  

Besetzung von Ausschuss, Verband und Beirat:  
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass Frau Himmelmann die Mitgliedschaften von 
Herrn Sauerzapf übernimmt. Sie ist nun Mitglied im Verwaltungsausschuss, 
Abwasserzweckverband „Im Hollmuth“, Gruppenwasserzweckverband „Unteres Elsenztal“ 
und im Redaktionsbeirat. 
 
Vorstellung Sachstandsbericht Kanalaufdimensionierung „Am Festplatz“ 
Frau Häußler und Herr Gob von den BIT Ingenieuren stellten den Sachstand vor. Durch 
diverse unvorhergesehene Probleme kam es leider zu Verzögerungen und 
Kostensteigerungen. So musste z.B. ein Telekomkabel verlegt werden, einem unbekannten 
Kanal nachgegraben werden oder wegen ungünstiger Bodenbedingungen Verfüllungen mit 
Flüssigmaterial erfolgen.  

 
Annahme des Klimaschutzendberichtes der Fokusberatung Klimaschutz 
Zusammen mit der KLiBA wurde eine Fokusberatung Klimaschutz durchgeführt. Dabei 

wurde der Status Quo ermittelt und Klimaschutzziele samt einer Maßnahmenliste festgelegt. 

Die Ergebnisse wurden im Klimaschutzendbericht, den der Gemeinderat einstimmig 

beschlossen hat, festgehalten. Der Bericht kann unter www.gaiberg.de/gemeinde-

info/klimaschutz/fokusberatung-klimaschutz eingesehen werden. 

 

Baubeschluss Neubau Feuerwehrgerätehaus 

Das Feuerwehrhaus genügt den heutigen Ansprüchen nicht mehr, ein Neubau ist 

unumgänglich. Der Vorbereitung des Baubeschlusses sind eine Machbarkeitsstudie, diverse 

Beratungen, Planungen und Diskussionen zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses 

vorausgegangen. Nun soll der Bauantrag noch in 2023 gestellt werden.  

Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Neubau des Feuerwehrhauses nach den 

vorliegenden Entwürfen und beauftragte die Gemeindeverwaltung den Bauantrag zu stellen. 

 

http://www.gaiberg.de/gemeinde-info/klimaschutz/fokusberatung-klimaschutz
http://www.gaiberg.de/gemeinde-info/klimaschutz/fokusberatung-klimaschutz


Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 
Die Gemeinden haben für die Wahl der Schöffen eine Vorschlagsliste aufzustellen. Die 

Gemeindeverwaltung hat über ihre Kanäle auf die Schöffenwahl und die Möglichkeit der 

Bewerbung aufmerksam gemacht. Zehn Bewerbungen sind eingegangen und wurden von 

der Verwaltung geprüft. Der Gemeinderat stimmte der Vorschlagsliste mit einer Enthaltung 

zu. 

 

Baugesuch: Antrag auf Befreiung zur Verwendung von L-Steinen statt Natursteinen 

auf den Flst. 2732+2733, Kirschbaumweg 12 + 14 

Nach dem Bebauungsplan sind Stützmauern nur aus Naturstein erlaubt. Hier wäre eine 

Natursteinmauer als Stützmauer für die Bodenplatte nicht standhaft genug. Der Gemeinderat 

stimmte daher einstimmig der Verwendung von L-Steinen zu, unter der Bedingung, dass die 

Mauer nachträglich mit Natursteinen verkleidet wird. 

 

Weitere Informationen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, sowie die genehmigten 

Protokolle der Sitzungen des Gemeinderates finden Sie unter www.gaiberg.de 


